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RS UVS Kärnten 1995/05/29 KUVS-
174-175/6/95

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.05.1995

Rechtssatz

Ist ein Fahrzeug gerade im Begri. anzuhalten, so be1ndet sich dieses noch in Bewegung, so daß ein Überholmanöver

eines anderen Fahrzeuges nicht als "Vorbeifahren" zu quali1zieren ist und für den Fall, daß auf diesem

Streckenbereich "Überholen verboten" angeordnet ist, bleibt die verwaltungsstrafrechtliche Verantwortung nach § 16

Abs 2 lit a StVO bestehen.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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